
 

 

 

 

 

MITSEGLER- VEREINBARUNG 

 

Datum : ………………………. bis ………………………. 

Yachttyp : Lagoon 40 

Starthafen : ………………………. Zielhafen : ………………………… 

Segelrevier : ………………………… 

 

Crewmitglieder : 

Schiffsführer/in: 

Skipper 1: Sonderegger Thomas 

Skipper 2: Zemp Sarah 

 

Mitsegler/in: 

Crew: ……………………….. 

Crew: ……………………….. 

Crew: ……………………….. 

Crew: ……………………….. 

 

Mit den o.g. Crewmitgliedern werden folgende Regelungen getroffen: 

1. Törnkosten 

Die Mitsegler tragen sämtliche Törnkosten zu gleichen Teilen. Dies sind insbesondere der Mitseglerbeitrag und 

die Bordkasse(dazu gehören Kosten für die Verpflegung und Getränke an Bord, Kosten für Betriebsstoffe des 

Schiffes, Hafengelder, Gebühren usw.) Ferner sind dies auch etwaige Kosten im Schadenfall, soweit dafür keine 
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Versicherung eintritt oder ein Schaden nicht vorsätzlich von einem Mitsegler verursacht wurde. Auch ein 

eventueller Versicherungs-Selbstbehalt wird gemeinsam durch die Mitsegler getragen. 

Jedes Crewmitglied verpflichtet sich, die auf ihn entfallenden Kosten spätestens bei Erhalt der Abrechnung über 

die Törnkosten zu überweisen. 

Bei Reiserücktritt eines Mitseglers, gleich aus welchem Grund, bezahlt dieser einen 50%igen Anteil an den 

Mitseglerbeitrag, soweit keine Ersatzperson gefunden wird, oder eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 

eintritt oder alle anderen Mitsegler ausdrücklich darauf verzichten. Der Abschluss einer Reise-

Annullationsversicherung wird darum dringend empfohlen. 

2. Schiffsführer 

Verantwortlicher Schiffsführer (Skipper 1) ist Thomas Sonderegger. Der Schiffsführer versichert, dass er die 

notwendigen Erfahrungen, Kenntnisse und Qualifikation besitzt, um die Yacht unter Segel und Motor sicher zu 

führen. Stellvertreter ist Skipper 2, Sarah Zemp. Sie ist dem Skipper 1 geleichgestellt. Der Schiffsführer weist die 

Mitsegler in die Bedienung der Yacht ein und führt eine gründliche Sicherheitseinweisung durch. Die Teilnahme 

an den Sicherheits-einweisung und Einweisung in die Yachtbedienung werden im Logbuch eingetragen und von 

allen Mitseglern unterzeichnet. 

3. Pflichten der Mitsegler 

Jeder Mitsegler befolgt die Weisungen beider Schiffsführer und informiert sie in unklaren Situationen. Jeder 

Mitsegler ist für seine persönliche Sicherheit selbst verantwortlich und trägt bei Bedarf oder Anordnung 

Rettungsweste und Lifebelt. 

4. Haftungsausschluss 

Jedes Crewmitglied erklärt, auf eigene Gefahr und Verantwortlichkeit/Haftung an Bord zu sein, d.h. jede(r) ist 

grundsätzlich selbst verantwortlich für seine eigene Sicherheit sowie möglichst auch für jene seiner Mitsegler 

und trifft selbst alle dafür notwendigen Massnahmen und Vorkehrungen. Jedes Crewmitglied verzichtet dabei 

auf allfällige Ersatzansprüche gegen den/die Schiffsführer und andere Crewmitglieder mit Bezug auf Personen- 

oder Sachschäden, sofern und soweit diese nicht auf Vorsatz oder Eventualvorsatz beruhen oder von einer 

Versicherung gedeckt sind. 

Jedes Crewmitglied versichert, den Skipper vor allfälligen Umständen, Unregelmässigkeiten oder Risiken, 

welche ihm auffallen oder in irgendwelcher Art zur Kenntnis gelangen, unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

Jedes Mitglied trägt die Kosten für eine vorgezogene Heimreise selbst, wenn z.B. die Seereise wegen 

schlechtem Wetter oder Schäden an der Yacht aus Sicherheitsgründen nicht fortgesetzt werden kann. Es liegt 

im Verantwortungsbereich des verantwortlichen Schiffsführers, ob eine Reise unterbrochen oder fortgesetzt 

werden kann. 

Wichtig:  Du nimmst ausschliesslich an einem sportlichen Unternehmen teil und schliesst hiermit keinen 

Beförderungs- oder Reisevertrag ab. Du bist ein Crewmitglied und kein Passagier oder Gast. Für ausreichenden 

Krankheits- und Unfallschutz mit entsprechendem Deckungsbereich für den Segelsport im entsprechenden 

Törngebiet, sowie für eine allfällige persönliche Versicherungen oder Vorkehrungen ist selbst zu sorgen. Mit der 

Unterzeichnung dieser Mitsegler-Vereinbarung erklärst Du zudem ausdrücklich, mindestens 20 Minuten in 

offenem Wasser schwimmen zu können und bei Törnbeginn nach eigener Kenntnis und eigenem Gefühl gesund 

und bei Kräften zu sein. Solltest Du besondere Krankheiten haben und/oder allenfalls besondere Medikamente 

oder Notfallmassnahmen benötigen, ist dies dem Skipper vor Törnbeginn schriftlich mitzuteilen; je nach 
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Sachlage kann der Skipper diesfalls eine (weitere) Teilnahme am Törn ablehnen. Für Schäden, Unfälle, Verluste 

jeglicher Art kann seitens der Skipper sowie unter Crewmitgliedern keine Haftung übernommen werden. Die 

Teilnahme am Törn ebenso wie an allfälligen mit dem Törn zusammenhängenden Aktionen (z.B. Landausflüge) 

erfolgen ausschliesslich auf eigenes Risiko. Bitte prüfe daher auch mit Bezug auf Deine eigene 

Haftpflichtversicherung, ob allfällige Sach- oder Personenschäden gegenüber anderen Crewmitgliedern oder 

auch am Schiff gedeckt, d.h. eine Deckung für das Mitsegeln nicht etwa generell als im Rahmen des Ausübens 

einer „gefahrgeneigte Sportart“ o.ä. ausgeschlossen ist. Die Teilnehme erfolgt auf eigenes Risiko. 

5. Gültigkeit der Vereinbarung 

Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder undurchführbar sein oder werden, soll das die Wirksamkeit der 

anderen Teile dieser Vereinbarung nicht beeinträchtigen. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass 

die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle des Unwirksamen oder Undurchführbaren Teils oder zur 

Ausfüllung der Regelungslücke soll diese Vereinbarung so ausgelegt werden, dass sie dem beabsichtigten Zweck 

möglichst nahe kommt. 

6. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Diese Vereinbarung untersteht ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist 

Zürich / Schweiz. Die in der Mitsegler-Vereinbarung aufgeführten Skipper 1 und 2 haben das Recht, ein anderes 

Crewmitglied für mit dem Törn direkt in Zusammenhang stehende Ansprüche notwendigenfalls auch an jedem 

anderen zur Verfügung stehenden Gerichtsstand zu belangen. 

7. Unterschriften 

Schiffsführer/in: 

Name & Vorname Unterschrift 

Sonderegger Thomas: _______________________________ 

 

Zemp Sarah: _______________________________ 

 

Mitsegler/in: 

Name & Vorname Unterschrift und Adresse 

Name, Vorname _______________________________ 

 

Adresse: _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 

*** ENDE *** 


